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Unterschiedliche statistische Erfassungsweisen in den Bundesländern

Datenerhebung des BSBD Bund zur  
„Gewalt gegen Justizvollzugsbedienstete“

René Selle, stellv. BSBD-Bundesvorsitzender.

Die Bundesleitung des BSBD hatte 
in der Vergangenheit versucht, ein 
einheitliches statistisches Bild aller 
Bundesländer zu dem Thema „Ge
walt gegen Justizvollzugsbediens
tete“ zu bekommen. Aufgrund der 
unterschiedlichen statistischen Er
fassungsweise in den Bundesländern 
ist ein Vergleich der verschiedenen 
Zahlen so gut wie unmöglich.

Teilweise werden Vorfälle nur mit einer 
gleichzeitigen Arbeitsunfähigkeit der 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
erfasst, die Zahlen nicht schriftlich ge
meldeter Übergriffe verbaler und non
verbaler Art werden nach unterschied
lichen Vorgaben statistisch erhoben. 
Und letztendlich gab es die Vermutung 
der Bundesleitung, dass etliche Kolle
ginnen und Kollegen resigniert haben 
und Beleidigungen, Bedrohungen und 
andere Vorfälle nicht mehr melden. Die 
Gründe dafür mögen verschieden sein.

Die Toleranzgrenze von Mensch zu 
Mensch ist zum einen unterschiedlich, 
zum anderen erscheint es dem einen 
oder anderen Kollegen nicht mehr wert 
zu sein eine schriftliche Meldung zu 
erstellen, wenn seitens der Vorgesetz
ten nur unzureichende Konsequenzen 
erfolgen, beziehungsweise die Kolle
ginnen und Kollegen nicht ausreichend 
mit in die Entscheidungsfindung einbe
zogen werden.

Aus diesem Grund hatte sich die Bun
desleitung 2018 entschlossen, eine ei
gene Erhebung von gewaltsamen Über
griffen gegen Justizvollzugsbedienstete 
zu initiieren. Im Dezember 2018 wurde 
die Möglichkeit gewaltsame Übergriffe 
mitzuteilen auf der Webseite des BSBD 
Bund zur Verfügung gestellt. Die Mög
lichkeit Vorfälle rückwirkend bis zum 
01. Januar 2018 zu erfassen wurde ein
geräumt.

Seither haben über 650 Bedienstete 
die Seiten der Onlineerhebung aufge
rufen und 453 haben verwertbare Ein
tragungen hinterlassen. Dabei ging es 
dem BSBD Bund darum, die Fragen 
einfach zu halten und keine Daten
schutzbestimmungen zu verletzen.

Für eine Auswertung war es der Bun
desleitung wichtig, zum Beispiel nach 
Bundesländern und körperlicher und 
nicht körperlicher Gewalt differenzie
ren zu können. Dies wurde im Frage
muster mitberücksichtigt. Letztendlich 
wurde aufgrund von vergangenen Er

fahrungswerten die Möglichkeit einer 
Freitexteingabe eingeräumt. Im derzei
tigen Ergebnis lässt sich feststellen, dass 
bei den erhobenen Vorfällen die körper
lichen Gewaltübergriffe mit 59 % leicht 
überwiegen. 86 % gaben an, den Vorfall 
an den Dienstvorgesetzten gemeldet zu 
haben. 78 % gingen aufgrund des Ge
waltübergriffs nicht in die Arbeits bzw. 
Dienstunfähigkeit. 69 % erhielten nach 
der Auswertung der Erhebung keine 
Unterstützung des Arbeitgebers bzw. 
Dienstherrn nach dem Gewaltübergriff.

Im Freitextfeld wurden von den Teil
nehmern sehr sachliche Ergänzungen 
beigefügt. 

So teilten Teilnehmer zum Beispiel 
mit, dass kein konkreter Tatzeit punkt 
benannt werden kann, Übergriffe wie 
Beleidigungen, Spucken und werfen 
von Gegenständen ständig auf der Ta
gesordnung sind.

Aufmerksamkeit verlangen eine Viel
zahl von Aussagen von verschiedenen 
Teilnehmern, dass angezeigte verbale 
Angriffe von Dienstvorgesetzten nicht 
immer ernst genommen werden und 
darauf aus Sicht der Betroffenen keine 
ausreichenden Konsequenzen erfolg
ten. Auch die mangelhafte Personal
ausstattung wird in mehreren Datensät
zen kritisiert, etwa zu gleichen Teilen 
wie der Wunsch, nach einem Gewalt
übergriff von ihrem Arbeitgeber bzw. 
Dienstherrn unterstützt zu werden.

Auch wenn die Erhebung vielleicht 
nicht alle strengen wissenschaftlichen 
Kriterien erfüllt, zeigt uns dieses erste 
Zwischenergebnis doch Tendenzen 
und wie das Thema von unseren Kol
leginnen und Kollegen aufgenommen 
wird. Für den Bund der Strafvollzugs
bediensteten ist es ein wichtiges In
strument für seine gewerkschaftliche 
Tätigkeit in der Argumentation gegen
über dem Arbeitgeber bzw Dienstherrn.

Die Umfrage bleibt online und ist auf 
der Startseite des BSBD Bund aufruf
bar. Wir hoffen weiter auf eine hohe 
Beteiligung durch unsere Kolleginnen 
und Kollegen.  ■
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Tag der offenen Tür der Bundesregierung
Fortsetzung der Bundeskampagne des BMJV – In meinem Namen –  
Bundesvorsitzender und Sascha Möbius im Gespräch mit Staatssekretärin Dr. Magaretha Sudhof

Unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministeriums für Justiz 
und Verbraucherschutz (BMJV) 

startete eine weitere Veranstaltung der 
Kampagne „In meinem Namen“. 

Zum Tag der offenen Tür der Bundes
regierung am 17. und 18. 09. 2019 lud 
das BMJV die Protagonisten der Kam
pagne zu einer Podiumsdiskussion ein. 
AVDKollege Sascha Möbius stellte sich 

den Fragen des Moderators und talkte 
öffentlich mit der Staatssekretärin Dr. 
Magaretha Sudhof. Sascha berichte
te an beiden Tagen und auch in dem 
Internetvideo der Kampagne über den 

Erfolg und Neubesetzung
Sensationeller Erfolg bei den HPR-Wahlen und zwei neue Landesvorsitzende

Fulminanter Landesgewerkschaftstag in NRW
Ulrich Biermann übernimmt von  
Peter Brock den Landesvorsitz
Paderborn: Einen grandiosen Gewerkschaftstag veran
stal tete der Landesverband NordrheinWestfalen am 
05. / 06. September 2019 in Paderborn. Der Landesvor
stand hat sich unter Leitung des Kollegen Ulrich Biermann 
neu formiert und Funktionen neu besetzt. 

Mit einem tosenden Applaus für seine geleistete Arbeit 
als Landesvorsitzender wurde Peter Brock von den Dele
gierten und den anwesenden Politikern gewürdigt. Kollege 
Brock trat nicht mehr an und wird seinen Ruhestand ge
nießen. 

Herzlichen Glückwunsch dem neu und zum Teil wieder
gewählten Landesvorstand und den scheidenden Kollegen 
auch von Seiten der BSBDBundesleitung und ein herz
liches Dankeschön für die geleistete Arbeit. 
(Bericht im Landesteil)   

Landesverband Bremen:
Wechsel an der Bremer BSBD-Spitze
Der Bremer Landesvorstand hat ebenfalls seinen Landes
vorsitzenden gewechselt. Kollege Werner Fincke gab den 
Landesvorsitz an Sven Stritzel weiter – viel Erfolg und auf 

eine gute Zusammenarbeit ! Dem Kollegen Fincke wün
schen wir weiterhin viel Erfolg und sagen Danke für die 
Arbeit im BSBD.  

Landesverband Baden Württemberg:
Sensationeller Erfolg bei HPR Wahlen
Glückwünsche der Bundesleitung zum „sensationellen“ 
Erfolg des BSBDLandesverbandes bei den Wahlen des 
Hauptpersonalrates (HPR). Mit neun von zehn Sitzen für 
den BSBD ist die Interessenvertretung der Bediensteten 
des Strafvollzuges auch in Baden Württemberg gesichert. 
Jetzt gilt es die Ärmel aufgekrempelt zu lassen und weiter 
für Verbesserungen zu Gunsten unserer Bediensteten zu 
kämpfen. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn 
in der Vergangenheit hat der BSBDLandesverband für 
die Bediensteten des Strafvollzuges und der Justiz viel er
reicht. Damit baut der BSBD seine Stellung in den Perso
nalratsgremien innerhalb der deutschen Justiz weiter aus 
und ist in vielen Bundesländern die stärkste Kraft im Inte
resse der Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Justiz. 
Ein starker Verband, eine durchsetzungsstarke Führung 
und ein Geschick in diplomatischen Verhandlungen mit 
dem Ministerium sind ein Garant für Erfolg. Weiter so !  
(Bericht im Landesteil)

Bundesvorsitzender René Müller  ■
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deutschen Strafvollzug und den Dienst 
in einer JVA. Begleitet und unterstützt 
wurde er an diesem Wochenende durch 
den BSBDBundesvorsitzenden René 
Müller. Besucher des BMJV konnten im 
Nachhinein das Gespräch mit den Be
teiligten führen. Im nichtöffentlichen 

Gespräch mit der neuen Staatssekre
tärin Dr. Magaretha Sudhof wurden 
die momentanen Schwierigkeiten des 
deutschen Strafvollzuges angespro
chen und weitere Gespräche angeregt. 
Die Veranstaltung selbst trug nochmals 
dazu bei, das Augenmerk auf die Justiz

berufe und damit auch auf die Arbeit 
in einer JVA zu lenken. Insofern eine 
direkte Werbung für unsere Berufe, die 
angesichts des immer noch herrschen
den Personal und Bewerbermangels 
notwendig ist. Ein Dankeschön an die 
Initiatoren und Beteiligten.  ■
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Drohnen – die Gefahr im Justizvollzug
Bundesweites Sicherheitsproblem

Erneut häufen sich Vorfälle mit Droh
nen über Anstaltsgeländen deutscher 
Justizvollzugsanstalten. Aus diesem 
Grund weist der BSBD wiederholt auf 
die damit bestehende Sicherheitspro
blematik hin.

Vorbei sind die Zeiten als die Justizvoll
zugsanstalten mit Wachtürmen ge sich
ert wurden. Nur noch sehr verein zelt 
findet man in der deutschen Vollzugs
landschaft diese Relikte vergangener 
Zeiten und stellenweise sind sogar noch 
welche in Betrieb. Die Außenüberwa
chung wird mit modernster Technik 
durchgeführt ! Wirklich mit moderns
ter Technik? Immer schneller und leis
tungsfähiger wird die Kommunika
tions und Transporttechnik und es 
wird immer schwieriger technisch und 
finanziell mit der neuesten Technik zur 
Erhaltung der äußeren Sicherheit der 
Justizvollzugsanstalten Schritt zu hal
ten. 

Schweißperlen auf der Stirn bekom
men vermutlich fast alle Justizministe
rien, wenn es um das bekannte Problem 
der Drohnenüberflüge und den damit 
verbundenen Sicherheitsrisiken geht. 

Transportmöglichkeiten von Waffen, 
Handys, Fluchtwerkzeugen, verbotener 
Substanzen sowie die Möglichkeiten 
von Bildaufnahmen zur möglichen 
Flucht vorbereitung sind mit Drohnenü
berflügen verbunden. Ganz zu schwei
gen von der Verletzung des Datenschut
zes und der Persönlichkeitsrechte der 
Bediensteten und Gefangenen durch 

illegale Fotos und Filmaufnahmen mit
tels an Drohnen befestigter Kameras. 
Das ist ein ernstes Problem, denn die 
festgestellten Flüge über Justizvollzugs
anstalten nehmen zu. Allein in Bayern 
gab es 35 festgestellte Überflüge in den 
Jahren 2015 – 2017, kaum ein Bundes
land blieb bislang verschont. Die Dun
kelziffer liegt vermutlich wesentlich 
höher, da nicht alle Drohnenüberflüge 
mit der momentanen technischen Aus
stattung erkannt werden können. Viele 
der Justizvollzugsanstalten sind auf 
dieses Sicherheitsrisiko nicht vorbe

reitet. Selbst günstige privat zu erwer
bende Drohnen können Gegenstände 
transportieren und erreichen zielge
steuert Höhen, die außerhalb unserer 
Kamera und Sicherheitstechnik liegen. 
Ein zielgerichteter Anflug an ein Zellen
fenster ist für geübte Nutzer in wenigen 
Sekunden zu bewerkstelligen. Vollzugs
mitarbeiter können erahnen welche 
Probleme diese Transporttechnik für 
die Sicherheit der Bediensteten und der 
Anstalt mit sich bringt. Feinmaschige 
Gitter vor den Fenstern, Störsender, 
die die Steuerungssignale der Drohne 
unterbrechen sollen oder Systeme zur 
frühzeitigen Erkennung der Fluggeräte 
sollen ggf. helfen. Sogar über den Ein
satz eigens dafür abgerichteter und ein
gesetzter Greifvögel wird nachgedacht 
und soll eine Alternative zur Verhinde
rung von Drohneneinsätzen darstellen. 

Nach Recherchen des BSBD gibt es 
zahlreiche gute Ansätze und technische 
Fortschritte, aber ausgereift ist offen
sichtlich keine der dargestellten Vari
anten. 

Die meisten Justizministerien sind 
informiert, gewarnt und bemüht, eine 
schnelle und gute Problemlösung zu er
reichen. Der BSBD erwartet, dass sich 
alle Justizvollzugsanstalten dieses The
mas annehmen und die Ministerien sich 
bundesweit abstimmen, um zu erör
tern, welche die beste Alternative zum 
Schutz unserer Justizvollzugsanstalten 
darstellt. 

Schließlich geht es hier auch um den 
Schutz unserer Bediensteten.  ■

Drohnenüberflüge sind ein bundesweites Sicherheitsrisiko. Viele Justizvollzugsanstalten sind darauf 
nicht vorbereitet.  Foto: © Denis Rozhnovsky/Adobe Stock

Ein zielgerichteter Anflug, z.B. an ein Zellenfenster ist für geübte Nutzer innerhalb kurzer Zeit zu be-
werkstelligen.  Foto: © Kadmy / Adobe Stock
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RANDNOTIZ

Referentenentwurf Strafvollzugsgerichtsaktenübermittlungsverordnung

Anträge auf gerichtliche Entscheidungen zukünftig papierlos
Gesetzliche Grundlagen zur elektronischen Akte werden geschaffen

Im Bereich des Strafverfahrens wur
de bereits die elektronische Akte 
und der elektronische Rechtsver

kehr eingeführt. Das Bundesministe
rium der Justiz und für Verbraucher

schutz fördert weiterhin den Ausbau 
des elektronischen Rechtsverkehrs. 
Nun sollen auch für den Bereich der An
träge auf gerichtliche Entscheidungen 
nach dem Strafvollzugsgesetz die ge

Niederländischer Strafvollzug und Europa waren Thema
Justizvollzugseinrichtung in Sittard und die Stadt Maastricht besichtigt

Zu einem weiteren Seminar zum 
Thema „Europa wächst zusammen“ 
trafen sich fast 20 Kolleginnen und 
Kollegen aus verschiedenen Bundes
ländern. Seminarort war diesmal 
nicht die dbb akademie in Königswin
ter, sondern Heerlen eine Stadt kurz 
hinter der deutschniederländischen 
Grenze. 

Der Seminarleiter konnte die Teilneh
merinnen und Teilnehmer in einem 
sehr schönen Hotel begrüßen.

Am ersten Tag referierte Kollege de
Winter zum Thema: „So lebt man in 
den Niederlanden – Land und Leute – 
Vielfalt mitten in Europa!“ Kollege de
Winter hat holländische Wurzeln und 
arbeitet im Justizvollzug der JVA Trier. 
Er hat wesentlich zum Gelingen des Se
minars beigetragen. 

Die Geschichte der Niederlande und 
viele Infos wurden als Seminarinhalt 
den Anwesenden vermittelt. Am zwei
ten Seminartag besuchte die Gruppe 
die niederländische Justizvollzugsein
richtung in Sittard. Die dortigen Kol
leginnen und Kollegen informierten 
die Teilnehmer sehr umfassend über 
die aktuelle Situation des Strafvoll

zuges. Interessiert hinterfragten die 
Besucher Themen wie Personalausstat
tung, Krankenquote und Wertschätzung 
durch den Dienstherrn. Von der freund
lichen kollegialen Art der Niederländer 
positiv beeindruckt, trat die Gruppe die 
Fahrt zum nächsten Seminarort an. Ziel 
war die Stadt Maastricht. Der in Maas
tricht geschlossene Vertrag über die 
Europäische Union war ein Meilenstein 
der europäischen Integration. 

Hier konnten die Seminarteilnehmer 
den Geist eines vereinigten Europas 
spüren. Der letzte Seminarblock stand 
im Zeichen der Aufarbeitung der ge
wonnenen Eindrücke und Informati
onen. Auch der Erfahrungsaustausch 
stand im Mittelpunkt der letzten Stun
den. Rückblickend – so auch die Aussa
ge der Teilnehmerinnen und Teilneh
mer – war es eine sehr informative und 
gewinnbringende Veranstaltung.  ■

Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern trafen sich zum Seminar „Europa wächst zusammen“. 

setzlichen Grundlagen auf Bundese
bene gelegt werden. Dem BSBD wurde 
ein Referentenentwurf für eine Rechts
verordnung mit der Möglichkeit zur 
Stellungnahme übermittelt. 

Nach diesem Entwurf ist beabsich
tigt, zukünftig die Anträge auf gericht
liche Entscheidung im Strafvollzug bei 
Gericht als elektronische Akte zu füh
ren. Gleichzeitig wird der Grundsatz 
festgelegt, dass die Akten elektronisch 
vom Gericht an die Justizvollzugsan
stalten übermittelt werden, auch wenn 
dort die Akten noch in Papierform ge
führt werden. 

Die Ausgestaltung der konkreten Ak
tenführung bleibt den Ländern überlas
sen. In welcher Form in den Vollzugs
anstalten diese Akten zukünftig geführt 
werden, ist in diesem Entwurf nicht de
finiert und bleibt abzuwarten. 

Wir werden Euch auf dem Laufenden 
halten.  ■

Foto: © DigitalGenetics / Adobe Stock
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Vor dem Landgericht Limburg we
gen fahrlässiger Tötung verurteilte 
Vollzugsbeamte dürfen mit einem 
Freispruch rechnen. 

Eine atypische nicht vorhersehbare 
Kausalkette hat nach Auffassung der 
Verteidigung zum tödlichen Zusam
menstoß geführt und somit könne kei
ne Mitschuld der beiden JVABeamten 

vorgeworfen werden. In der Verhand
lung des BGH wurde einvernehmlich 
sowohl von den Verteidigern als auch 
durch die Vertreterin der Bundesan
waltschaft die Aufhebung der Bewäh
rungsstrafen für die beiden rhein
landpfälzischen JVABediensteten ge
for dert.

Dies ist noch kein Aufatmen aber ein 
Lichtblick für die verurteilten Kolle
gen, denen eine Verletzung der Sorg
faltspflicht vorgeworfen wurde, da sie 
u. a. eine zukünftige Straffreiheit des 
Gefangenen als Voraussetzung für den 
offenen Vollzug prognostiziert hatten. 
Beide wurden durch das Landgericht 
Limburg wegen fahrlässiger Tötung 

verurteilt, weil sie die Verlegung eines 
Gefangenen in den offenen Vollzug 
befürworteten, der im Freigang als 
„Geisterfahrer“ den Tod eines Men
schen verursachte und im späteren 
Verfahren wegen Mordes verurteilt 
wurde. Über den Bestand des Landge
richtsurteils wird der Bundesgerichts
hof entscheiden. Der BSBD begrüßt 
die Forderungen der Bundesanwalt
schaft und der Verteidiger, da eine Be
stätigung des Urteils fatale Folgen für 
die Betroffenen und den deutschen 
Justizvollzug hätte. 

Das Urteil des BGH wird am 26. No
vember 2019 erwartet. Wir werden 
weiter berichten. ■

Vom 09. bis 10. September 2019 kam 
der Seniorenausschuss im BSBD zu 
seiner Jahrestagung zusammen. Be
grüßt wurden die Teilnehmer vom 
Vor sitzenden des Landesverbandes 
RheinlandPfalz, Winfried Conrad, 
der in seiner gelungenen Begrüßung 
auch auf die aktuellen Angelegenhei
ten im Vollzug insgesamt und umfas
send einging.

Im Mittelpunkt der Beratungen standen 
zwei Themenbereiche, die seniorenpo
litisch eine erhebliche Relevanz in sich 
tragen.

Das Gesetz zur Verbesserung der Bei
standsmöglichkeiten unter Ehegatten 
und Lebenspartnern in Angelegenhei
ten der Gesundheitsvorsorge und zur 
Anpassung der Betreuer und Vormün
dervergütung, welches der Deutsche 
Bundestag am 18. Mai 2017 beschlos
sen hatte, war am 07. Juli 2017 in der 
letzten Sitzung des Bundesrats vor der 

Revisionsprozess vor dem  
BGH Karlsruhe:

JVA-Beamte vor 
Freispruch ?

Der BSBD-Seniorenausschuss tagte in Mainz
Vertretungsvollmacht und Beiträge zur PKV wurden erörtert

Bundestagswahl nicht Gegenstand der 
Beschlussfassung. Der Gesetzentwurf 
ist damit gescheitert, da der Gesetz
entwurf dem sogenannten Diskontinu
itätsprinzip unterliegt. Bislang können 
sich Ehegatten in Deutschland nicht 
automatisch gegenseitig vertreten, Aus
nahme sind lediglich Geschäfte zur De
ckung des Lebensbedarfs, sogenannte 
Alltagsgeschäfte. Dennoch geht immer 
noch die Mehrheit davon aus, in einem 
Notfall, in dem der andere Partner z. B. 
durch einen Unfall nicht mehr in der 
Lage ist, seine eigenen Angelegenhei
ten zu regeln, automatisch berechtigt 

zu sein, dies für ihn zu tun. Ein unhalt
barer Zustand, der unbedingt geregelt 
werden muss. Der Ausschuss fordert 
den dbb nachdrücklich dazu auf, sich 
der Sache zwingend anzunehmen. 

Letztlich war dieses Thema auch In
halt eines Antrages, den der BSBD beim 
letzten Bundesseniorenkongress einge
reicht hatte und der einstimmig ange

nommen wurde. Nach dem Grundge
setz sind alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich. Also alles in Ordnung ? Leider 
nein. Das Allgemeine Gleichbehand
lungsgesetz erlaubt eine Reihe von 
Ausnahmen und Rechtfertigungsmög
lichkeiten.

Bei privaten Versicherungen dürfen 
zum Beispiel höhere Tarife berechnet 
werden, wenn statistisch begründet 
eine größere Risikowahrscheinlichkeit 
besteht. Die versicherungsmathemati
schen Kalkulationen dazu müssen je
doch nicht offengelegt werden und sind 
dadurch kaum nachvollziehbar. 

Auch im Arbeitsrecht räumt der Ge
setzgeber zu große Gestaltungsspiel
räume ein. Hier ist es ausreichend, eine 
unter schiedliche Behandlung von Al
ters gruppen schlüssig zu begründen. 
Dies kann sowohl ältere wie auch jün
gere Menschen treffen. 

Ob Entscheidungen tatsächlich ob
jektiv begründet, durch ein legitimes 
Ziel gerechtfertigt oder eher auf Alters
stereotype zurückzuführen sind, lässt 
sich nicht immer mit Sicherheit klären. 
Eine zentrale Forderung an den Gesetz
geber ist also, ein Verbot der Diskrimi
nierung aufgrund des Alters ausnahms
los für alle Lebensbereiche gesetzlich 
verbindlich zu verankern.

Folgende Kollegen nahmen an der 
Sitzung teil: Georg Konrath (Baden
Würt temberg), Wieland Meyer (Bay
ern), Klaus Neuenhüsges (Hamburg), 
Wolfgang Brückner (Mecklenburg
Vor pommern), Berthold Hambach 
(Nord rheinWestfalen), Werner Schä
fer (Rhein landPfalz) und Rolf Müller 
(Sachsen).

Klaus Neuenhüsges,
Bundesseniorenvertreter  ■

Im Bild die Teilnehmer der Seniorenausschusstagung in Mainz.  Foto: BSBD
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